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Bürgermeisteramt 

Dettingen unter Teck 
 

 

Sitzungsvorlage  Nummer:    004/2023  

  Bearbeiter: Herr Neubauer 
             TOP:         3 ö  
 
 

Gemeinderat  Sitzung am 09.01.2023 öffentlich 

 
 

Hallenbad aquaFit 
Anpassung der Eintrittspreise 
 
 
 

I.  Antrag   
 
1. Der Gemeinderat beschließt, die Eintrittsentgelte für das Hallenbad wie folgt festzusetzen: 

 

Einzeleintritt für Erwachsene:   5,00 €  inkl. 7 % Umsatzsteuer 
 

ermäßigter Einzeleintritt:    2,80 €  inkl. 7 % Umsatzsteuer 

darunter fallen Kinder ab 4 Jahre und Jugendliche bis 18 Jahre 
 

10er-Karte für Erwachsene:  45,00 €  inkl. 7 % Umsatzsteuer 
 

10er-Karte ermäßigt:   25,20 €  inkl. 7 % Umsatzsteuer 

darunter fallen Kinder ab 4 Jahre und Jugendliche bis 18 Jahre 
 

2. Der Gemeinderat entscheidet über den Zeitpunkt der Anpassung der Eintrittsentgelte für das Hal-
lenbad.  

 

 
 

II.  Begründung 
 
Seit 01.05.2005 gelten folgende Eintrittspreise:  
 

Einzeleintritt für Erwachsene:    4,00 €  inkl. 7 % Umsatzsteuer 
 

ermäßigter Einzeleintritt:     2,50 €  inkl. 7 % Umsatzsteuer 
darunter fallen Kinder ab 4 Jahre und Jugendliche bis 18 Jahre 
 
Auf der Grundlage des Gemeinderatsbeschlusses vom 25.09.2006 wurden zum 01.10.2006 die Ent-
gelte für 10er-Karten wie folgt festgesetzt: 
 

10er-Karte für Erwachsene:  36,00 €  inkl. 7 % Umsatzsteuer 
 

10er-Karte ermäßigt:   22,50 €  inkl. 7 % Umsatzsteuer 
darunter fallen Kinder ab 4 Jahre und Jugendliche bis 18 Jahre 
 
 
Die Verwaltung schlägt vor, nun eine angemessene Anpassung vorzunehmen.  
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Folgende neue Eintrittspreise werden vorgeschlagen: 
 

Einzeleintritt für Erwachsene:    5,00 €  inkl. 7 % Umsatzsteuer 
 

ermäßigter Einzeleintritt:       2,80 €  inkl. 7 % Umsatzsteuer 
darunter fallen Kinder ab 4 Jahre und Jugendliche bis 18 Jahre 
 
10er-Karte für Erwachsene:  45,00 €  inkl. 7 % Umsatzsteuer 
 

10er-Karte ermäßigt:   25,20 €  inkl. 7 % Umsatzsteuer 

darunter fallen Kinder ab 4 Jahre und Jugendliche bis 18 Jahre 
 
 
Über den Zeitpunkt der Anpassung der Eintrittsentgelte ist vom Gemeinderat zu entscheiden.  
 
Vergleichsentgelte anderer Bäder: 
 

Erwachsene ermäßigt Erwachsene ermäßigt

Altbach 4,00 €                2,50 €                36,00 €              22,50 €              

Bernhausen 4,00 €                2,20 €                35,00 €              17,00 €              

Dettingen/Erms 4,00 €                2,50 €                35,00 €              20,00 €              

Eislingen 3,60 €                2,10 €                31,00 €              16,00 €              

Heiningen 4,00 €                2,50 €                35,00 €              20,00 €              

Leinfelden 5,00 €                3,00 €                

Nellingen 4,00 €                2,40 €                36,00 €              29,70 €              

Nürtingen 4,50 €                2,50 €                40,00 €              20,00 €              

45,00 €              27,00 €              

Einzeleintritt 10er-Karte

S-Zuffenhausen 4,50 €                2,70 €                
11. Eintritt frei

Geldwertkarten

Ort

 
 
Für die Öffentlichkeit ist das Hallenbad derzeit geöffnet: 
 

Frühschwimmen Dienstag und Freitag:  06.00 Uhr bis 07.30 Uhr 
Samstag und Sonntag:    08.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
 
und erweiterte Öffnungszeiten zwischen dem Ende der Pfingstferien und der Schulsommerferien 
(Wechsel der Kirchheimer Schulen und Vereine ins Freibad) sowie in den weiteren Schulferien. In 
den anderen Zeitfenstern ist das Hallenbad durch Schulen und Vereine belegt.    
 

 
 

III.  Kosten / Finanzierung 
 

Haushaltswirtschaftliche Betrachtung

Hallenbad
2018 2019 2020 2021

Ordentliche Erträge: 341.080,02 € 473.702,00 € 401.687,88 € 428.933,61 €

Ordentliche Aufwendungen: 423.126,52 € 566.953,91 € 525.253,98 € 594.738,84 €

Ordentliches Ergebnis: -82.046,50 € -93.251,91 € -123.566,10 € -165.805,23 €

Kostendeckungsgrad Ergebnishaushalt: 80,61% 83,55% 76,47% 72,12%

nachrichtlich:

Eintrittsentgelte öffentlicher Badebetrieb
28.237,83 € 44.387,38 € 10.858,09 € 12.608,42 €

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit: 306.472,68 € 311.591,15 € 282.038,37 € 289.763,09 €

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit: 364.543,89 € 404.532,35 € 378.184,87 € 389.836,56 €

Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit: -58.071,21 € -92.941,20 € -96.146,50 € -100.073,47 €

Kostendeckungsgrad Finanzhaushalt: 84,07% 77,03% 74,58% 74,33%  
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Zwischen 2017 und 2020 erfolgte die Modernisierung des Hallenbades – dadurch kam es zu längeren 
Schließzeiten. 2020 und 2021 war im Hallenbad in Folge von Corona nur ein sehr geringer öffentli-
cher Badebetrieb möglich. In einem regulären Jahr – ohne längere Schließzeiten – kann mit Benut-
zungsentgelten in einer Größenordnung von ca. 50.000 € (netto) gerechnet werden. In 2022 konnten 
bis Mitte Dezember 2022 36.241,50 € (netto) erzielt werden.  
 
Durch die vorgeschlagene Erhöhung der Gebührensätze kann mit jährlichen Mehreinnahmen von rd. 
10.000 € (netto) gerechnet werden. Zuletzt sind die Aufwendungen für das Hallenbad (Personal, 
Strom, Verbrauchsmaterialien usw.) auch stark angestiegen. Durch die Anpassung der Eintrittsentgel-
te soll zumindest ein kleiner Teil der angestiegenen Aufwendungen kompensiert werden. Der laufen-
de Abmangel des Hallenbades wird jährlich auf der Grundlage der Belegungsstunden zwischen Det-
tingen und Kirchheim abgerechnet. Dabei betrug der Kirchheimer Anteil in den vergangenen Jahren 
durchschnittlich rd. 70 %. Insofern profitieren von einer Anpassung der Eintrittsentgelte beide Kom-
munen entsprechend dem jährlichen Belegungsverhältnis.  
 
Die Abrechnung mit den weiteren Nutzern erfolgt nach Jahresschwimmstunden. Hier werden die 
Stundensätze jährlich entsprechend der Entwicklung des Verbraucherpreisindexes (Gesamt für 
Deutschland) fortgeschrieben. Dies ist in den Nutzerverträgen entsprechend geregelt.  
 

 
 

Vorlage behandelt / Vorgang 

Im     Am TOP Vorlage Nr.  

 Gemeinderat 29.11.2004 TOP 3 ö 133/2004 ö 

 Gemeinderat 25.09.2006 TOP 2 nö 111/2006 nö 

 Gemeinderat 09.01.2023 TOP 3 ö 004/2023 ö 
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